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1 Neues aus der Lohnverrechnung

Mit dem Lohnsteuerprotokoll 2001 wird die Meinung des BMF zu Zweifelsfragen der Lohnverrechnung festgehalten. Hier das Wichtigste:

1.1 Begünstigte Auslandstätigkeiten

· Kein Herausschälen von steuerfreien Auslandsbezügen aus einer Kündi​gungsentschädigung
Die in einer Kündigungsentschädigung ent​haltenen Bezüge für eine steuer​be​güns​tigte Auslandstätigkeiten können nicht steuerfrei bleiben, da eine begünstigte Arbeitsleistung im Ausland nicht tat​sächlich erbracht wird.

· Keine Begünstigung für Personalge​stellung über Dritte
Tätigkeiten wie Montageüberwachung, En​gineering, Planung, Inbetriebnahme, Schu​lung und Gestellung von Arbeits​kräften sind nur steuerlich begünstigt, soweit sie sich auf eine Errichtung von Anlagen im Ausland beziehen. Wird allerdings die be​günstigte Anlagen​errichtung nicht vom Ar​beitgeber des gestellten Personals und auch nicht vom Personalnehmer, sondern von ei​nem Dritten durchgeführt, dann stellt die Personal​ge​stellung keine begünstigte Tätig​keit dar. 


Beispiel: Österreichische GmbH stellt un​garischer Schwestergesellschaft Personal im Zusammenhang mit der Errichtung einer Anlage zur Verfügung. Die Österreicher erbringen Beratungsleistungen. Die un​gari​sche Schwesterfirma ist zwar Auftrag​geber der Bauausführung, allerdings werden die Bauarbeiten von ungarischen und österrei​chischen Fremdfirmen (=Dritte) durchge​führt.

1.2 Geschenke an Dienstnehmer

· Eigene Warengutscheine steuerfrei

Grundsätzlich  können Sachzuwendungen im Ausmaß von jährlich bis zu ATS 2.550 dem Dienstnehmer steuerfrei übergeben werden. Dazu zählen auch Waren​gut​scheine, die im Betrieb des Dienstgebers ein​gelöst werden können, genauso wie sol​che von Fremd​be​trieben (Parfümerie, Sportgeschäft). Zu beachten ist, dass die Geschenkgutscheine keine individuelle Belohnung darstellen dürfen, sondern allen Arbeitnehmern oder Gruppen von Arbeit​nehmern zukommen. 

· Kein Herausschälen von Sachge​schenken aus einer Erfolgsprämie

Das Unternehmen beschließt, jedem Ar​beitnehmer eine Erfolgsprämie in Höhe von ATS 8.500 zu zahlen. Davon sollen ATS 2.500 in Form von Sachgeschenken über​reicht und der Rest auf das Konto überwie​sen werden. Die gesamte Prämie in Höhe von ATS 8.500 ist als sonstiger Bezug steu​erpflichtig (innerhalb des Jahressechstels Besteuerung nur mit maximal 6%).

1.3 Steuerbegünstigte Maßnahmen an alle Arbeitnehmer oder Gruppen von Arbeitnehmern – sachgerechte Differenzierung der Höhe nach möglich

Voraussetzung für bestimmte steuerliche Begünstigungen (zB Stock Options, Zu​kunftssicherungsmaßnahmen, Mitarbeiter​beteiligungen) ist die Gewährung an alle Arbeitnehmer bzw an bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern. Leitende Angestellte eines Unternehmens bilden in diesem Sinn keine eigene Gruppe. Gruppenmerkmale sind zB:

· alle Innendienst -bzw Aussendienstmit​arbeiter,

· gesamtes kaufmännisches oder techni​sches Personal,

· Verkaufspersonal,

· alle Monteure,

· alle Mitarbeiter mit einer Betriebszuge​hörigkeit von mehr als x Jahren.

Innerhalb dieser Gruppe kann die Höhe der Zuwendung (zB Option) nach objektiven Merkmalen gestaffelt sein (zB %-Satz des Bruttobezuges).

1.4 Dienstwohnung

· Sachbezug für Dienstwohnungen von Hausbesorgern

Für Hausbesorger, die ihr Dienstverhältnis nach dem 30.6.2000 abgeschlossen haben, gilt das Hausbesorgergesetz nicht mehr. Der günstige Kategorie 1- Quadratmeterpreis  gilt aber weiter​hin auch für Personen, wel​che die Tätigkeit als Hausbesorger oder Portier über​wiegend ausüben. 

· Sachbezug für die Weiterbenutzung einer Dienstwohnung nach Ende des Dienstverhältnisses 

Wird einem Dienstnehmer seine Dienst​wohnung nach Beendigung des Dienst​ver​hältnisses weiterhin unentgeltlich zur Ver​fügung gestellt, ist der Sachbezug als Vor​teil aus früheren Dienstverhältnissen lohn​steuerpflichtig. Ein Lohnzettel ist auszu​stellen.

1.5 Reisespesen

· Tagesdiäten für Handelsvertreter

Der Oberste Gerichtshof hat in einem Urteil festgestellt, dass Vertreter, die dem Kollek​tivvertrag (KV) für Handelsvertreter unter​liegen, keinen Anspruch auf Tagesgelder nach dem KV haben, da sie den Dienstort nicht nur vorübergehend verlassen. Aller​dings ist nach bisheriger Praxis ein derarti​ger Anspruch unterstellt worden und die ausbezahlten Tagesdiäten wurden steuerfrei behandelt.

Der Kollektivvertrag wurde zwischen​zeit​lich rückwirkend mit Stichtag 1.7.2001 ge​ändert und sieht nunmehr für Vertreter dann einen Tages​geldanspruch vor, wenn sie im Auftrag des Dienstgebers ihren Dienstort verlassen. Das Wort „vorüber​​gehend“ ist nicht mehr enthalten. Damit können die aufgrund des neuen KV geltenden Sätze in Höhe von ATS 360 bzw ATS 180 (für Dienstreisen an mehr als 12 Tagen im Mo​nat) steuerfrei an den Dienst​nehmer ausbe​zahlt werden.

Für Zeiträume vor dem 1.7.2001 hat keine rückwirkende Versteuerung von Reise​diäten an Reisende zu erfolgen.

1.6 Abfertigung

· Abfertigung bei (teilweisen) Aus​lands-Dienstzeiten

Als eine nachträgliche Vergütung für die aktive Dienstleistung ist die gesetzliche Ab​fertigung in jenem Staat zu versteuern, in dem die zu Grunde liegende Dienstleistung erbracht wurde. Soweit Abfertigungsan​sprüche daher auf die auf österreichischem Staatgebiet erbrachten Dienstleistungen zu​rückzuführen sind, unterliegt jener Teil der Abfertigung der Besteuerung in  Österreich.

· Abfertigung anlässlich des Übertritts in eine Altersteilzeitregelung ist nicht begünstigt

Die begünstigte Besteuerung der Abferti​gung mit 6% ist an die Auflösung des Dienst​verhältnisses gebunden. Da im Zeit​punkt der Inanspruchnahme der Altersteil​zeit das Dienst​verhältnis nicht beendet wird, ist eine in diesem Zusammenhang be​zahlte Ab​fertig​ung (zB wegen Verminde​rung des Bezuges um 25%) nicht begüns​tigt, sondern wird als sonstiger Bezug im Rahmen der Sechstel​bestimmung versteu​ert.

· Keine Aufteilung einer pauschalen Vergleichssumme auf eingeklagte Be​zugsbestandteile 

Lässt ein Vergleich offen, welche An​sprü​che tatsächlich im Vergleich berück​sichtigt wurden (zB eine %-mäßige Kürz​ung der eingeklagten Lohnzahlungen), können be​günstigte Abfertigungsansprüche, steuer​freie Zahlungen oder Reise​kosten​ersätze nicht herausgeschält werden. In diesem Fall ist der Gesamtbetrag im Ausmaß von 1/5 steuerfrei, der Rest ist als laufender Bezug zu versteuern.

Studiengebühren steuerlich absetz​bar?

Ab dem Wintersemester 2001/2002 werden Studienbeiträge in der Höhe von ATS 5.000 pro Semester eingehoben. Im Rahmen der Werb​ungs​kosten können Studiengebühren für ein ordentliches Universitätsstudium überhaupt nicht abgesetzt werden, sehr wohl allerdings für ein Studium an einer Fachhochschule. Handelt es sich dabei um Fortbildungskosten, sind diese in jedem Fall abzugsfähig, im Falle von Ausbil​dungskosten nur dann, wenn sie mit der be​ruflichen oder einer verwandten Tätigkeit im Zusammenhang stehen. Trägt der Ar​beitgeber Aus- und Fortbildungskosten des Arbeit​nehmers, so ist dies dann nicht steu​erpflichtiger Arbeitslohn, wenn ein über​wiegendes betrieb​liches Interesse nachge​wiesen wird. 

Ergänzung der Umsatzsteuer-Richt​linien (UStR)

· Konsignationslager

Manche EU-Staaten (wie derzeit Belgien, Finnland, Irland, die Niederlande, Großbri​tannien und Frankreich) unterstellen bei Ver​bringen von Waren in ein Konsignati​onslager nicht wie Österreich ein innerge​mein​schaft​liches (ig) Verbringen, sondern unter be​stimmten Voraussetzungen eine ig Lieferung an den dortigen Abnehmer. Die UStR sehen daher ab sofort folgende Er​leichterung vor:

Verbringt ein Unternehmer Ware in ein Konsignationslager in einem anderen EU-Staat, kann die Entnahme aus dem ausländ​ischen Konsignationslager als ig Lieferung behandelt werden. Ausländische Unter​neh​mer, die in Österreich nicht zur Umsatz​steuer erfasst werden, können die Entnahme aus dem inländischen Konsignationslager ebenfalls als ig Lieferung (im anderen EU-Staat) behandeln, wenn sie nur an einen einzigen Abnehmer liefern. Dieser Ab​neh​mer hat dann in Österreich einen ig Erwerb zu versteuern. Voraussetzung für die An​wendung dieser Erleichterung ist in beiden Fällen, dass einerseits das Finanzamt dar​über informiert und die ausländische Rege​lung beschrieben wird, andererseits müssen genaue Aufzeichnungen über Ein- und Auslagerung der Waren gemacht werden.

· Betriebsstättenbescheinigung

Beziehen Unternehmer im Inland steuer​pflichtige Leistungen von Unternehmen ohne Sitz oder Betriebsstätte in Österreich, müssen sie bei Bezahlung der Lieferanten​rechnung zur Vermeidung von Haftungs​folgen die Umsatzsteuer einbehalten und an das Finanzamt Graz-Stadt abführen. Zur Besei​tigung von Unsicherheiten können ausländ​ische Unternehmer mit einer Be​triebsstätte in Österreich eine bis zu einem Jahr gültige Bescheinigung des Finanzam​tes beantragen, in der das Bestehen der ös​terreichischen Betriebsstätte bestätigt wird. Bei Vorlage dieser Bestätigung kann der österreichische Abnehmer die Umsatzsteuer an den (ausländ​ischen) Lieferanten auszah​len, ohne eine Haftung befürchten zu müs​sen.

· Vorsteuerabzug für Kosten der Kapi​talbeschaffung

Auf Grund eines EUGH-Urteils sind nun​mehr Vorsteuern in Zusammenhang mit 

· der Ausgabe von Gesellschaftsanteilen,

· einer Kapitalerhöhung oder

· einer Börseneinführung

voll abzugsfähig, wenn die wirtschaftliche Tätigkeit des Unternehmens umsatzsteuer​pflichtig ist.

Neue Berechnung für Pensions- und Jubiläumsgeldrückstellung

Im Jahr 1999 wurden neue Sterbetafeln veröffentlicht, die der geänderten Lebens​erwartung Rechnung tragen. Die sich dar​aus ergebenden Rückstellungserhöhungen sind nach einer im Jahr 1999 beschlossenen Gesetzesänderung auf drei Jahre zu vertei​len. Ein Erlass des BMF sieht dazu nun​mehr Erleichterungen vor. Die geänderte Berechnung ist spätestens im nach dem 31.7.2001 endenden Wirtschaftsjahr vorzu​nehmen.

Neuerungen im Sozialversicherungs​recht ab 1.8.2001

Mit 1.8.2001 sind folgende wesentliche Änderungen im Sozialversicherungsrecht in Kraft getreten:

· Kunstschaffende sind generell keine freien Dienstnehmer;

· Dreitägige Respirofrist für verspätete Einzahlungen;

· Einschränkung der monatlichen Bei​tragsvorschreibungen anhand der Loh​nänderungs- und Sonderzahlungsmel​dungen: Nur mehr Betriebe mit weniger als 15 Dienstnehmer haben Anspruch auf diese Variante der Beitragszahlung. Die Vorschreibung der Beiträge muss aber verlangt werden. Nach Auskunft der Wr GKK werden Betriebe mit 15 und mehr Dienstnehmer, welche noch als Vorschreibe​betriebe geführt sind, erst im Laufe des Oktobers 2001 umgestellt werden.

· Die Möglichkeit zur Befreiung von der GSVG-Pflichtversicherung für ältere Unternehmer wurde erweitert. Nun​mehr haben bereits Unternehmer, die das 57. Lebensjahr vollendet haben, die Mög​lichkeit, eine Befreiung von der Pflicht​versicherung trotz weiterhin auf​rechter Gewerbebefugnis zu erlangen. Diese Möglichkeit steht nunmehr neben den Gewerbetreibenden auch den Ärz​ten zu.

Euro-Info

Allmählich werden alle Gesetze und Ver​ordnungen auf Eurobeträge geändert. So werden mit dem 2. Euroumstellungsgesetz in 158 Gesetzen Schilling-Beträge in Euro-Beträge umgerechnet. Die häufig vorkom​mende ATS 50.000-Strafe wird mit € 3.600 umgerechnet (zB § 125 GmbHG, § 283 HGB) oder das Mindestvermögen einer Pri​vatstiftung statt bisher ATS 1 Mio mit € 70.000 fixiert.

Im Zuge der Überarbeitung der Lohnsteuer​richtlinien wurden folgende ab 1.1.2002 an​zuwendende Eurobeträge festgelegt:




bisher   ab 1.1.2002





ATS
 €

steuerfreier Vorteil aus Teilnahme

an Betriebsveranstaltungen
5.000
  365

steuerfreie Sachzuwendung
2.550
  186

Essenbons für Gasthaus, 

Kantine, etc


 60,00
 4,40

Essenbons für Lebensmittel, die

auch mit nach Hause genommen

werden können


15,00
 1,10

Aktuelles vom VfGH und VwGH 

1.7 VfGH prüft die Verfassungs​mäßig​keit des 20 %igen Pensions​bei​tragssatzes für Ärzte, Apotheker und Patentanwälte

Der VfGH hat den Beschluss gefasst, die Ungleichbehandlung bei den Beitragssätzen zur Pensionsversicherung der Ärzte und Apotheker gegenüber den übrigen Ge​wer​be​​treibenden auf ihre Verfassungs​mäßigkeit zu prüfen. Aus dem Prüfungs​beschluss ist zu entnehmen, dass bei der SVA der ge​werb​lichen Wirtschaft rund 5.600 Anträge auf bescheidmäßige Fest​stellung der Bei​trags​pflicht eingelangt sind. Diese Antrags​flut ist auf eine konzertierte Aktion der Ärzte- und Apothekerkammer zurückzufüh​ren. Um die Gefahr von neuer​lichen Mas​senbeschwerden zu bannen, hat der VfGH in seinem Prüfungs​beschluss zugesichert, dass er im Fall der Aufhebung die soge​nannte „Anlassfallwirkung“ auch auf jene Verfahren erstrecken wird, die bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft oder im Ein​spruchs​verfahren bei einem Landes​haupt​mann anhängig sind. Demnach kann jeder betroffene Arzt oder Apotheker, der sich bisher noch nicht an den Aktionen der Ärzte- bzw Apothekerkammer beteiligt hat, durch eine unverzügliche Antrag​stellung bei der SVA der gewerblichen Wirtschaft in den Genuss einer allfälligen Aufhebung des Gesetzes gelangen. Gleiches gilt auch für alle Patentanwälte.

1.8 Getränkesteuer aktuell

Der VwGH hat jüngst zwei noch strittige Fragen zur Anlassfallwirkung des EuGH-Urteils entschieden:

· Die Erklärung, dass die Getränkesteuer​zahlungen nur unter Vorbehalt geleistet würden, ist kein Rechtsbehelf iSd EuGH-Urteils. Ebenso ist die unter der Bedingung abgegebene Erklärung, die Rückzahlung der Getränkesteuer für den Fall zu beantragen, dass diese vom EuGH als EU-widrig erklärt werde, kein Rechtsbehelf iSd EuGH-Urteils.

· Wenn ein Rechtsbehelf wirksam einge​legt wurde, sind auch Nachforderungen an Getränkesteuern aufgrund von Prü​fungen (zB Bier-Kontrollmitteilungen) mit erfasst.

1.9 Auslandsfondsbesteuerung verfas​sungswidrig?

Der Verfassungsgerichtshof hat ver​fas​sungs​rechtliche Bedenken dagegen geäu​ßert, dass ausländische Investment​fonds trotz KESt-Abzug bei der Aus​schüttung von der Endbe​steuerung ausgeschlossen sind und mit Beschluss vom 21.6.2001 ein Gesetzes​prüfungs​​verfahren eingeleitet.

1.10 KommSt- und DB-Pflicht von Ge​schäftsführungsvergütungen an wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer

In dieser nicht enden wollenden Causa ha​ben zwei Senate des VwGH neue Ent​schei​dungen gefällt. Demnach sieht der VwGH  folgende Kriterien für die KommSt- und DB-Pflicht der Geschäfts​führerbezüge als entscheidend an:

· Eingliederung in den geschäftlichen Or​ganismus der Kapitalgesellschaft (was bei einer Tätigkeit, die auf Dauer ange​legt ist, vom VwGH unterstellt wird),

· Fehlen des Unternehmerwagnisses,

· Laufende (wenn auch nicht notwendig monatliche) Entlohnung.

Die KommSt- und DB-Pflicht der Ge​schäfts​führerbezüge kann daher nur dann vermieden werden, wenn die Entlohnung überwiegend erfolgsabhängig gestaltet wird und der Bezug nur in ein bis maximal zwei Teilbeträgen pro Jahr zur Auszahlung ge​langt. Ob eine solche Vorgangsweise tat​sächlich Erfolg hat, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Steuer-News

· Vorsteuerabzug bei Geschäftsessen

Die EU-Kommission vertritt die Auf​fas​sung, dass die mit 5.5.1995 erfolgte Ein​schränkung des Vorsteuerabzuges bei Geschäftsessen auf die Hälfte dem Ge​mein​schaftsrecht widerspricht. Wenn Österreich diese Regelung nicht freiwillig wieder beseitigt, wird die Kommission ge​gen Österreich ein Vertrags​verletzungs​ver​fahren einleiten. Nicht EU-widrig ist hinge​gen die Regelung, dass Bewirtungs​kosten auch ertragsteuerlich nur zur Hälfte absetz​bar sind.

Tipp: Für die Bewirtungskosten jedenfalls den gesamten Vorsteuerabzug geltend ma​chen!

· Invalidenausgleichstaxe:

Die Invalidenausgleichstaxe wurde mit Wirkung vom 1.7.2001 auf ATS 2.700 bzw 

€ 196,22 angehoben. Ab 1.1.2004 soll eine jährliche Erhöhung mit den Anpassungs​faktoren lt ASVG erfolgen.

· Senkung der Leitzinsen ab 31.8.2001

Als Folge der EZB-Zinssatzsenkung sinkt in Österreich mit Wirkung 31.8.2001 der Basiszinssatz (frühere Bankrate) von bisher 4,25% (seit 6.10.2000) auf 3,75% und der Referenzzinssatz von 6% (seit 6.10.2000) auf 5,5%. Damit gelten ab 31.8.2001 fol​gende steuerlich relevanten Zinssätze:

Stundungszinsen: 7,75% (bisher 8,25%),

Aussetzungszinsen (bei Berufungen): 4,75% (bisher 5,25%), Anspruchszinsen ab 1.10.2001: 5,75%.
· Anzahlung zur Vermeidung von Anspruchszinsen

Wie berichtet kann der Anfall der neuen Anspruchszinsen (in Höhe von 5,75%) für eine Nachzahlung von Einkommen- oder Körper​schaftsteuer dadurch vermieden werden, dass der Steuerpflichtige die zu erwartende Nach​zahlung rechtzeitig bis 1.10.2001 als freiwillige Anzahlung an das Finanzamt entrichtet (Bezeichnung „E 1-12/2000“ bzw „K 1-12/2000“). Bei Bank​überweisungen gilt als Entrich​tungs​tag jener Tag, an dem der Über​weisungs​betrag auf dem Bankkonto des Finanz​amtes gutgeschrieben wird. Wer eine Anzahlung daher erst am letzten Tag der Frist zur Bank gibt (wobei der 30.9.2001 ein Sonntag ist!), riskiert für einige Tage die Vorschreibung von Anspruchszinsen. Allerdings werden Zinsen erst ab einer Bagatelle​grenze von € 50 vorge​schrieben (dh damit wäre zB eine bis zu dreitägige Verspätung für eine Nachzahlung von rund € 100.000„saniert“).

Achtung: Es handelt sich dabei um eine Freigrenze, ein auch noch so geringfügiges Überschreiten löst daher die volle Zinsenvorschreibung aus! 

Übrigens: Ein aus einer überhöhten Anzahlung entstehendes Guthaben wird nicht verzinst!
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